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Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremen 
für den Internationalen Studiengang Umwelttechnik 

(Fachspezifischer Teil)

Vom 13. August 2010

 Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 31. März 
2011 gemäß § 110 Absatz 3 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Juni 2010 
(Brem.GBl. S. 375), den fachspezifischen Teil der 
Bachelor prüfungsordnung der Hochschule Bremen für 
den Internationalen Studiengang Umwelttechnik in 
der nachstehenden Fassung genehmigt.

 Soweit in dieser Ordnung nichts anderes geregelt ist, 
gilt der Allgemeine Teil der Bachelorprüfungs ordnungen 
der Hochschule Bremen vom 26. Januar 2004 (Brem.ABl. 
S. 457) (AT-BPO), der zuletzt durch Änderungsordnung 
vom 29. April 2008 (Brem.ABl. S. 303) geändert wurde, 
in der jeweils gültigen Fassung. 

§ 1 

Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienumfang

 (1) Die Regelstudienzeit beträgt 7 Semester. Sie um-
fasst die 6 theoretischen Studien semester, davon 2 Wahl-
pflicht-Theorie semester im Inland und 2 Wahl pflicht-
Theorie semester im Ausland, und die Prüfungen ein-
schließlich der Bachelorthesis und des Kolloquiums 
sowie eine Praxisphase von mindestens 12 Wo chen.

 (2) Der Gesamtumfang des Studiums beträgt 210 Leis-
tungspunkte. Im 3. und 4. Semester müssen die Stu-
dierenden Module in zwei Vertiefungsrichtungen 
wählen. 

 (3) Die für den erfolgreichen Abschluss des Stu-
diums erforderlichen Module sowie die zu erbringen-
den Leistungspunkte ergeben sich aus Anlage 1. 

§ 2 

Integriertes Auslandsstudium/ Praxisphase 

 (1) Das integrierte Auslandsstudium findet im fünf-
ten und sechsten Semester statt. Das Auslandsstudium 
kann nur antreten, wer in den ersten drei Studien-
semestern aus den in Anlage 1 für diesen Zeitraum auf-
geführten Prüfungs- und Studienleistungen mindes tens 
78 Leistungspunkte erreicht hat. Der Antritt des Aus-
landsstudiums muss bis zur 6. Vorlesungswoche des 
4. Semesters beim Immatrikulations- und Prüfungsamt 
beantragt werden.

 (2) Das theoretische Auslandsstudium wird durch 
Einschreibung an einer ausländischen Hochschule ab-
geleistet. Für die im Rahmen der theoretischen Semes-
ter zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen 
gelten die jeweiligen Vorschriften der Partnerhoch-
schule. 

 (3) Die Praxisphase wird in der Regel im siebten Se-
mester durchgeführt. 

 (4) Einzelheiten zur Zielsetzung und Durch führung 
der Praxisphase und des integrierten Auslandstudiums 
sind – soweit sich diese nicht aus Anlage 2 AT-BPO 
ergeben – in Anlage 2 dieser Ordnung geregelt.

§ 3 

Prüfungs- und Studienleistungen

 (1) Anzahl und Form der in Modulen zu erbringen-
den Studien- und Prüfungsleistun gen ergeben sich 
aus Anlage 1. 

 (2) Studienbegleitende Prüfungsleistungen nach 
Ab satz 1 werden neben den in § 7 Absatz 2 AT-BPO 
genannten auch in den folgenden Formen erbracht:

 1.  Laborprotokoll zu praktischen Versuchen im La-
bor oder Feld,

 2. Praxisbericht/Feldstudie,

 3. Entwurf/Arbeitsbericht,

 4. Kolloquium zu Modulen.

Beschreibung der Formen der studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, soweit nicht in § 7 Absatz 2 AT-BPO ge-
regelt:

Zu 1. Laborprotokoll zu praktischen Versuchen:

Praktische Versuche umfassen theoretische Vorberei-
tung, praktische Durchführung und schriftliche Dar-
stellung experimenteller Arbeiten sowie die Angabe, 
Auswertung und kritische Würdigung der Ergebnisse. 
Diese Arbeiten werden in der Regel innerhalb der als 
„Labor“ oder der mit „Labor integriert enthalten“ aus-
gewiesenen Lehrveranstaltun gen durchgeführt. Die 
Anzahl der Labor versuche und die Bearbeitungsfri-
sten zur Erstellung des schriftlichen Teils sind abhän-
gig von der Art und dem Umfang der zugehörigen 
Lehrveranstaltung.

Zu 2. Praxisbericht/Feldstudie:

Ein Praxisbericht oder eine Feldstudie stellt die länge-
re schriftliche Darstellung und Aufarbeitung von ein-
schlägigen eigenen Erfahrungen beziehungsweise 
Untersuchungsergebnissen dar. Die Bearbeitungszeit 
beträgt aus schließlich eines angemessenen zeitlichen 
Vorlaufs für die Literatur- und Materialbeschaffung in 
der Regel sechs Wochen.

Zu 3. Entwurf/Arbeitsbericht:

Ein Entwurf/Arbeitsbericht ist eine schriftliche bezie-
hungsweise zeichnerische Darstellung von Ergebnis-
sen eines Arbeitsvorhabens mit einem Thema aus dem 
Lehrveranstaltungs zusam men hang. Dazu können auch 
gehören: eine Konstruktion, experimentelle Versuche 
und deren Protokollierung sowie eine mündliche Er-
läuterung.

Zu 4. Kolloquium zu Modulen:

Ein Kolloquium zu Modulen stellt ein Fachgespräch zu 
den Inhalten des jeweiligen Moduls dar. Der Prüfling 
soll nachweisen, dass er die im Modul behandelten 
Zusammenhänge erkennt und spezielle Fragestellun-
gen in diese Zusammenhänge einordnen kann. Das 
Kolloquium kann als Gruppenprüfung mit mehreren 
Studierenden oder als Einzelprüfung durchgeführt 
werden. Die Dauer des Kolloquiums soll für einen 
Prüfling zwischen 15 und 30 Minuten betragen. Die 
wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse des Kollo-
quiums sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Er-
gebnis ist dem Prüfling jeweils im Anschluss an die 
Prüfung bekannt zu geben.

 (3) Für Prüfungsleistungen nach Nummern 2 und 3 
sowie für Hausarbeiten und Projektarbeiten können 
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die Studierenden Themen vorschlagen. Soweit bei der 
Form der Prüfungsleistung Wahlmöglichkeiten beste-
hen, muss die Form für alle Studierenden eines Semes-
ters gleich sein. 

 (4) Prüfungsleistungen nach Nummern 1 bis 3 sowie 
Referate, Hausarbeiten und Projektarbeiten können 
auch durch eine Gruppe von in der Regel nicht mehr 
als drei Studierenden in Zusammenarbeit angefertigt 
werden (Gruppenarbeit). 

 (5) Eine Projektarbeit nach § 7 Absatz 2 Nummer 5 
AT-BPO ist eine schriftliche Ausarbeitung, die gege-
benenfalls einen zeichnerischen und konstruktiven 
Anteil enthält. Die Themen stellung muss die Aus-
einander setzung mit einem Projektthema aus einer 
der Vertiefungsrichtungen enthalten. Sie soll eine über 
die vermittelten Veranstaltungsinhalte hinausgehen-
de fach liche Vertiefung ermöglichen. Die Dauer einer 
Projektarbeit beträgt höchstens 4 Wochen. In Abstim-
mung mit dem oder der Lehrenden kann im Ausnah-
mefall zur endgültigen Bewertung einer Projektstu-
dienarbeit ein ergänzendes Fachgespräch über den 
Gegenstand der Prüfungsleistung stattfinden.

 (6) Studienleistungen werden in den in Absatz 2 be-
schriebenen Formen erbracht; sie sollen in Dauer und 
Umfang wesentlich unter den für Prüfungsleistungen 
gestellten Anforderungen bleiben. 

§ 4 

Bestehen und Wiederholung 
der Prüfungsleistungen

 (1) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn die 
Note mindestens „ausreichend“ (4,0) ist, bei zwei oder 
mehr einer Lehrveranstaltung zugeordneten studien-
begleitenden Prüfungs leistungen, wenn die Note im 
Durchschnitt mindestens die Note „ausreichend“ (4,0) 
ergibt. 

 (2) Insgesamt drei einzelne Prüfungs leistungen dür-
fen zweimal wiederholt werden. Prüfungsleistungen 
nach § 3 Absatz 2 Nummer 3 können nur in Verbin-
dung mit dem nochmaligen Besuch der betreffenden 
Lehr veranstaltung wiederholt werden.

§ 5 

Bachelorthesis und Kolloquium

 (1) Die Bachelorthesis soll Fragestellungen der Pra-
xisphase oder der in Anlage 1 aufgeführten Module 
der Vertiefungs richtungen aufgreifen und behandeln.

 (2) Die Frist zur Bearbeitung der Bachelor thesis be-
trägt 9 Wochen. 

 (3) Ein Kolloquium ist Prüfungsbestandteil.

§ 6 

Bildung der Noten 

 (1) Besteht die ein Modul abschließende Prüfung 
aus mehreren Prüfungsleistungen, wird die Note aus 
dem Durchschnitt der nach Maßgabe der Anlage 1 ge-
wichteten Einzel bewertungen gebildet.

 (2) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung wird aus 
dem Durchschnitt der Modulnoten bis zum 4. Semes-
ter, der Bewertung der Praxis phase sowie aus den No-
ten der Bachelorthesis und des Kolloquiums zur Ba-
chelorthesis nach Anlage 1 gebildet. In die Gesamt-
note gehen mit folgendem Gewicht ein:

Die Noten der Module 
bis zum 2. Semester mit 35 %,

die Noten der Module 
vom 3. und 4. Semester mit  40 %,

die Note der Praxisphase mit  5 %,

die Note der Bachelorthesis mit 15 %,

die Note des Kolloquiums mit 5 %.

Die im Auslandsstudium in Prüfungen erzielten Noten 
gehen nicht in die Berechnung der Note der Bachelor-
prüfung ein. 

§ 7 

Bachelorgrad

Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Hoch-
schule den Grad „Bachelor of Science (B.Sc.)“. 

§ 8 

Inkrafttreten

 (1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 
1. September 2010 in Kraft.

 (2) Sie gilt erstmals für Studierende, die bei oder 
nach Inkrafttreten dieser Prüfungs ordnung ihr Stu-
dium an der Hochschule Bremen aufnehmen.

 (3) Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieser Ordnung im Studium nach der Bachelor-
prüfungsordnung der Hochschule Bremen für den Inter-
nationalen Studiengang Umwelttechnik (Fach spezi fi-
scher Teil) vom 1. September 2004 (Brem.ABl. 2004 
S. 949) befinden, legen die Bachelorprüfung nach der 
Bachelorprüfungs ordnung der Hochschule Bremen für 
den Internationalen Studiengang Umwelttechnik 
(Fachspezifischer Teil) vom 1. September 2004 (Brem.
ABl. 2004 S. 949) ab. Auf Antrag an den Prüfungsaus-
schuss können sie die Bachelor prüfung nach dieser 
Ordnung ablegen mit Maßgabe, dass erbrachte Leis-
tungen angerechnet werden. Diese Regelung gilt bis 
zum Ende des Sommersemesters 2015. Danach gilt 
diese Ordnung mit der Maßgabe, dass erbrachte Leis-
tungen angerechnet werden.

 (4) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Bache-
lorprüfungsordnung der Hochschule Bremen für den 
Internationalen Studiengang Umwelttechnik (Fach-
spezifischer Teil) vom 1. September 2004 (Brem.ABl. 
2004 S. 949) außer Kraft. Absatz 3 bleibt unberührt.

 Bremen, den 31. März 2011

Die Rektorin der Hochschule Bremen
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Anlage 2: Ausbildungsrichtlinien für die Praxisphase 
und das integrierte Auslandstudium 

I. Grundsätze für die Durchführung der Praxisphase 

 Die Praxisphase ist obligatorischer Bestandteil des 
Studiums, die in der Regel im siebten Semester durch-
geführt wird. Sie soll den Studierenden eine auf eige-
ner Erfahrung begründete, vertiefte praxisbezogene 
Ausbildung vermitteln. Die Praxisphase dauert zusam-
menhängend mindestens 12 Wochen. 

 Eine Praxisphase findet in einem umwelttechni-
schen Betrieb, einem Ingenieurbüro oder einer ande-
ren Einrichtung des zukünftigen Berufsfeldes statt. 
Hierzu können auch Behörden, Verbände oder Hoch-
schulen gehören. Den Studierenden soll die Möglich-
keit gegeben werden, die möglichst selbstständige 
Bearbeitung ingenieurmäßiger und/oder wissenschaft-
licher Aufgaben unter berufsnahen Bedingungen zu 
erlernen. 

II. Ausbildung im Betrieb

 Als Ausbildungsstellen kommen umwelttechnische 
Betriebe, Behörden, Ingenieurbüros, Hochschu len 
oder Forschungseinrichtungen in Betracht, deren Auf-
gaben den ständigen Einsatz von Mitarbeitern mit In-
genieur- oder vergleichbarer Qualifikation erfordern. 
Als Arbeitsfelder, die für die Tätigkeit von Studieren-
den im Rahmen des praktischen Studiensemesters ge-
eignet sind, gelten zum Beispiel:

 –  Mitwirkung bei der Erstellung von Ausschrei-
bungsunterlagen, der Kalkulation und Wahl der 
ingenieurtechnischen Verfahren, Arbeitsvorberei-
tung, Nachkalkulation,

  –  Mitwirkung in der Projektleitung bei Einsatz von 
Personal, Geräten und Anlagen, Arbeitsstoffen, 
Qualitätssicherung, Projektüberwachung, Abnah-
me, Aufmaß, Abrechnung,

  –  Mitwirkung in anwendungsorientierten For-
schungs- und Entwicklungsprojekten, 

  –  Mitwirkung bei Projekten der Umweltbeobach-
tung oder des Behörden-Engineering.

III.  Grundsätze für die Durchführung des integrierten 
Auslandsstudiums

 Das integrierte Auslandsstudium ist obligatorischer 
Bestandteil des Internationalen Studiengangs Um-
welttechnik. Es besteht aus zwei theoretischen Semes-
tern an einer Hochschule im nicht deutschsprachigen 

Ausland und findet in der Regel im 5. und 6. Studien-
semester statt. Das integrierte Auslandsstudium soll 
als Wahlpflichtstudium die in den ersten 4 Semestern 
erworbenen Kenntnisse vertiefen. 

 Die Studierenden sollen in einen laufenden Stu-
diengang an einer Partnerhochschule oder an einer 
Hochschule eigener Wahl in der Regel im dritten Stu-
dienjahr oder einer vergleichbaren Ausbildungsstufe 
integriert werden und unter den vorgegebenen Bedin-
gungen studieren. Hierbei sollen in einem Umfang 
von 16 bis 20 Semesterwochenstunden Veranstaltun-
gen aus dem Spektrum der Umwelttechnik besucht 
und mit Prüfungsleistungen abgeschlossen werden. 

 Einzelheiten zur Gestaltung der Ausbildungspläne 
werden in Kooperationsverträgen oder in Absprachen 
mit der ausländischen Hochschule geregelt.

Ordnung zur Änderung der Bachelorprüfungsord-
nung der Hochschule Bremen für den Studiengang 

Schiffbau und Meerestechnik (Fachspezifischer Teil)

Vom 15. März 2011

 Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 
31. März  2011 gemäß § 110 Absatz 3 des Bremischen 
Hochschulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem. GBl. S. 339), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
22. Juni 2010 (Brem.GBl. S. 375), die nachfolgende 
Ordnung zur Änderung der Bachelorprüfungsordnung 
der Hochschule Bremen für den Studiengang Studium 
im Praxisverbund Schiffbau und Meerestechnik ge-
nehmigt.

Artikel 1

 Die Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bre-
men für den Studiengang Schiffbau und Meerestech-
nik vom 30. November 2004 (Brem. ABl. 2005 S. 596), 
die zuletzt durch Ordnung vom 23. Januar 2007 
(Brem.ABl. 2008 S. 789) geändert wurde, wird wie 
folgt geändert:

 Anlage 1 erhält nachfolgende Fassung.

Artikel 2

 Diese Änderungsordnung tritt mit Wirkung vom 
1. September 2010 in Kraft.

 Bremen, den 31. März 2011

Die Rektorin der Hochschule Bremen


